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Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Klieken beschließt: 
 

1. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 2 „Sondergebiet der Firma Ernsting’s 
family – 1. Änderung“ der Gemeinde Klieken, die Begründung mit 
Schalltechnischem Gutachten, der Umweltbericht mit Stellungnahmen aus der 
Beteiligung der Umweltbehörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB werden in der 
vorliegenden Fassung gebilligt. 
 

2. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 2 „Sondergebiet der Firma Ernsting’s 
family – 1. Änderung“ der Gemeinde Klieken, die Begründung mit 
Schalltechnischem Gutachten, der Umweltbericht mit Stellungnahmen aus der 
Beteiligung der Umweltbehörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB werden gemäß § 3 
Abs. 2  in Verbindung mit § 4a Abs. 1 BauGB öffentlich ausgelegt. 
Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB haben die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange ihre Stellungnahme innerhalb eines Monats abzugeben. 
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Beschlussbegründung: 
 
siehe Anlagen 

 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ja:     Nein: X 
 
 
Ausgaben:    
 
Einnahmen:    
 
Planmäßig bei Hst.:   
 
Überplanmäßig bei Hst.:  
Außerplanmäßig bei Hst.:  
 
 
Bemerkungen:   

 

 
Anlagen: 
 

- Planentwurf (Teil A) 
- Textliche Festsetzungen (Teil B) 
- Begründung 
- Umweltbericht 
- bereits vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen sowie Anlage 1 und 

Anschreiben vom 22.02.2005 dazu 
- Schalltechnisches Gutachten  

 
 
Hinweis: 
Das Schalltechnische Gutachten ist in der Gemeinderatssitzung am 25.04.2005 
einsehbar und liegt vorab bereits dem Bürgermeister bzw. in der Verwaltung vor. 

 

 

 

 


